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Information der Bürger über die Tätigkeit der örtlichen 
Sowjets, die Rechenschaftspflicht der Leitungsorgane 
gegenüber den Sowjets, die demokratischen Prinzipien der 
Tätigkeit des Gerichts und insbesondere die Teilnahme von 
Vertretern der Arbeitskollektive und der gesellschaftlichen 
Organisationen am Gerichtsverfahren.

In der Gesetzgebung sind solche Formen der Teilnahme 
der Bürger an der Leitung konkret verankert, die in 
vielem den Formen der Tätigkeit der staatlichen Organe 
ähneln. Dazu gehört die reichhaltige Praxis der Kollegien 
und gesellschaftlichen Räte bei den Verwaltungen und Ab
teilungen der Exekutivkomitees der örtlichen Sowjets, der 
Kollegien und wissenschaftlichen Räte bei den Ministerien 
sowie der Kollegien und wissenschaftlichen Konsultativ
räte im System der Staatsanwaltschaft und der Gerichte.

Es ist bemerkenswert, daß alle Rechtsakte, die den 
Status von Organen bestimmen, die Pflicht dieser Organe 
und die der Funktionäre enthalten, Vorschläge von gesell
schaftlichen Organisationen, von Arbeitskollektiven und 
Bürgern zu berücksichtigen, die sich auf die Leitung bezie
hen. In den Grundlagen der Gesetzgebung sowohl der 
UdSSR als auch der Unionsrepubliken gibt es jetzt Be
stimmungen über die Heranziehung der Öffentlichkeit an 
die Leitung und über die Berücksichtigung der Vorschläge 
von Arbeitskollektiven und gesellschaftlichen Organisatio
nen bei der Entscheidung dieser oder jener Fragen. Eine 
solche Bestimmung findet sich z. B. in Art. 12 der Grund
lagen der Wohnungsgesetzgebung. Die Formen der Teil
nahme der Öffentlichkeit am Schutz der öffentlichen Ord
nung und der Gesetzlichkeit wurden in den Grundlagen 
der Gesetzgebung über Verwaltungsrechtsverletzungen 

. exakt bestimmt.
Die demokratische Natur des Gesetzes, die den Willen 

des Volkes ausdrückt, zeigt sich auch deutlich bei der 
Regelung des Status anderer Teile des politischen Systems 
mit Hilfe des Gesetzes. Viele Gesetzgebungsakte verleihen 
den Gewerkschaften und anderen gesellschaftlichen Ver
einigungen das Recht, an der Vorbereitung von Gesetzen, 
Entscheidungen der Regierung sowie von Akten der Mini
sterien und Ämter teilzunehmen, und räumen ihnen die 
Befugnis ein, gemeinsam mit der Verwaltung viele Fragen 
der Produktion und der Arbeit zu entscheiden. Die Rege
lung ihrer Wechselbeziehungen zu den staatlichen Organen 
schafft dauerhafte juristische Garantien für die Teilnahme 
gesellschaftlicher Organisationen an der Leitung staatlicher 
und gesellschaftlicher Angelegenheiten. Gegenwärtig wer
den Entwürfe für Gesetzgebungsakte über freiwillige 
Vereinigungen und über Künstlerverbände sowie über die 
Arbeitskollektive vorbereitet.

Das Einwirken des Gesetzes auf den Prozeß der demo
kratischen Entwicklung wird auch durch die rechtliche 
Regelung der Tätigkeit der Institutionen der' unmittel
baren Demokratie erreicht. Mit ihrer Hilfe entscheiden die 
Bürger und die Öffentlichkeit unmittelbar Fragen von 
sozialer Bedeutung. Große politische Wirkung hatte die 
Annahme der Gesetze über die Wahlen zu den Sowjets 
aller Ebenen sowie über die Wahlen der Volksrichter und 
der Volksbeisitzer. Diese Gesetze tragen zur Entwicklung 
der Aktivität der Wähler, zur Erhöhung ihrer Ansprüche 
an die Wählervertreter und zur Verbesserung des Ver
fahrens der Prüfung und Auswahl der Kandidaten bei. Die 
diesjährigen Wahlen der Deputierten der örtlichen Sowjets, 
der Volksrichter und der Volksbeisitzer zeugen erneut von 
der moralisch-politischen Einheit unserer Gesellschaft.

Die Durchführung der Gesetzgebungsakte, die die Ar
beit mit Wähleraufträgen und die Behandlung von Vor
schlägen, Eingaben und Beschwerden der Bürger regeln, 
wirkt durch die Nützung der reichen gesellschaftlichen 
Informationen positiv auf das Niveau der staatlichen 
Tätigkeit.

Wechselverhältnis von Gesetz und Demokratie

Das Wechselverhältnis von Gesetz und Demokratie zeigt 
sich auch deutlich im Prozeß der Realisierung der Rechte 
und Freiheiten der Sowjetbürger sowie in der Erhöhung 
ihrer gesellschaftspolitischen Aktivität. Die Sowjetbür
ger besitzen alle sozialökonomischen, politischen und 
persönlichen Rechte und Freiheiten, die durch die Verfas
sung der UdSSR und die sowjetischen Gesetze proklamiert 
und garantiert werden. Der Umstand, daß gerade das Ge
setz Grundrechte, Freiheiten und Pflichten der Bürger

verankert, ist äußerst bezeichnend für die sozialistische 
Gesellschaft mit ihrer realen Volksmacht.

Der Status der Sowjetbürger entfaltet sich gemeinsam 
mit der Entwicklung unseres Staates und wird dadurch 
reicher. Dafür ist folgendes charakteristisch: erstens die 
konsequente Erweiterung der Rechte und Freiheiten der 
Bürger; zweitens, daß die Rechte und Freiheiten der Bür
ger allseitig garantiert sind; drittens die Festlegung des 
Prinzips, daß die Bürger ihre Rechte und Freiheiten nicht 
auf eine solche Weise nutzen dürfen, die den Interessen 
der Gesellschaft und des Staates sowie den Rechten an
derer Bürger Schaden zufügt; viertens die Sicherung der 
Einheit von Rechten und Pflichten der Bürger.

Die Gesetzgebung, die die sozialökohomischen, politi
schen und persönlichen Rechte und Freiheiten der Bürger 
verankert, sieht umfassende Möglichkeiten für ihre Reali
sierung vor. Gesellschaft und Staat sind an ihrer konse
quenten Verwirklichung interessiert. Die staatlichen 
Organe sind verpflichtet, die Persönlichkeit zu achten und 
die Rechte und Freiheiten der Bürger zu schützen. Die 
Bürger sind berechtigt, gegen ungesetzliche Handlungen 
von Funktionären Beschwerde zu führen, die Gesetzgebung 
regelt auch die Ordnung für den Schutz der Rechte der 
Bürger einschließlich der Maßnahmen administrativer, 
zivilrechtlicher und strafrechtlicher Verantwortlichkeit im 
Falle ihrer Verletzung.

Auf dem XXVI. Parteitag der KPdSU wurde'darauf 
hingewiesen, daß das Interesse an der gemeinsamen Sache, 
Meinungsstreit, prinzipielle Kritik und Selbstkritik sowie 
Erhöhung der gesellschaftlich-politischen Aktivität eines 
jeden Bürgers das Wes6n der sowjetischen Demokratie 
bilden. Das Gesetz schafft die Bedingungen für die Teil
nahme der Bürger an der Leitung auf allen Ebenen, für 
die Förderung ihres Interesses gegenüber den Angelegen
heiten der Gesellschaft.

Das Recht der Bürger der UdSSR, ungehindert an der 
Leitung der staatlichen und gesellschaftlichen Angelegen
heiten teilzunehmen, wird dadurch gesichert, daß sie die 
Möglichkeit haben, zu wählen und in die Sowjets und 
andere Staatsorgane gewählt zu werden. Im Lande wirken 
mehr als 2,9 Millionen Deputierte. Die Bürger beteiligen 
sich aktiv an der Tätigkeit der staatlichen und gesell
schaftlichen Organisationen und an der Volkskontrolle.

Jeder Bürger hat das Recht, sich an die staatlichen 
Organe und die gesellschaftlichen Organisationen mit Vor
schlägen zur Verbesserung ihrer Tätigkeit zu wenden und 
Mängel in der Arbeit zu kritisieren. So unterbreiten die 
Mitglieder der Ständigen Produktionsberatung jährlich 
etwa 1,5 Millionen Vorschläge zu Fragen der Produktion 
.und der Arbeit. Innerhalb von zehn Jahren erhielten die 
Sowjets 3 250 000 Aufträge. Die Sowjetbürger nehmen an 
Versammlungen der Arbeitskollektive und im Wohngebiet 
sowie an der allgemeinen Erörterung von Gesetzentwürfen 
teil. Zu deren Verbesserung wurden Tausende von Vor
schlägen unterbreitet.

Die politisch aktive Persönlichkeit ist an der Festigung 
der Gesetzlichkeit in hohem Maße interessiert. Das ist 
eine aktive staatsbürgerliche Haltung, die sich auch in 
Informiertheit, Gesetzeskenntnissen und in der Heraus
bildung einer solchen Einstellung ausdrückt, in Überein
stimmung mit dem Gesetz und anderen Rechtsakten zu 
handeln. In unseren Gesetzen ist nicht die Sanktion die 
Hauptsache, sondern es sind Maßnahmen, die die Bürger 
zur Entwicklung gesellschaftlich-rechtlicher Aktivität an- 
halten. Das Wirken in dieser Richtung muß noch systema
tischer und effektiver werden. „Achtung vor Recht und 
Gesetz muß zur persönlichen Überzeugung eines jeden 
Menschen werden“, sagte L. I. B r e s h n e w . 2

*

Das sowjetische Rechtssystem wird unter Berücksichtigung 
der Forderungen der ökonomischen, sozialen und politi
schen Entwicklung des Landes vervollkommnet. Die 60jäh
rigen Erfahrungen der UdSSR zeugen von der Lebenskraft 
und vom Demokratismus seines Aufbaus und Funktionie- 
rens, von der Festigkeit des inneren Gefüges.
(Gekürzt aus: Sozialistitscheskaja sakonnost 1982, Heft 8, 
S. 5 ff.; übersetzt von Rüdiger P a n t e l ,  Berlin; Zwi
schenüberschriften von der Redaktion) 1 2
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